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Das Präsidium des Deutschen Schüt-
zenbundes hat in seiner Sitzung
während der Deutschen Meister-

schaft in München eine Stellungnahme im
Bleibeschränkungsverfahren verabschie-
det und fristgerecht bei der Europäischen
Chemikalien-Agentur (ECHA) eingereicht.
Dabei geht der DSB detailliert auf die Stel-
lungnahmen der ECHA-Ausschüsse für Risi-
kobewertung (RAC) und sozio-ökonomi-
sche Analyse (SEAC) ein.
Zwar ist der aktuell vorliegende Bleibe-
schränkungsvorschlag der ECHA aus Sicht
des Sportschießens leicht verbessert gegen-
über dem ursprünglichen Vorschlag, den-
noch gibt es einige drängende Probleme

und unklare Punkte. So ist insbesondere
die geplante Beschränkung der Verwen-
dung bleihaltiger Munition auf offenen
Schrotständen für das Flinten-Schießen aus
DSB-Sicht besonders kritisch. Eine weitere
Nutzung in diesem Rahmen wird seitens
der ECHA lediglich als „optional conditio-
nal derogation“ (mögliche bedingte Aus-
nahmeregelung) dem Gesetzgeber als Op-
tion angeboten. Der DSB fordert dagegen
eine (bedingte) Ausnahmeregelung für das
Flintenschießen, da mit einem Bleiverbot
für die Spitzenschützen der EU-Grundsatz

der gleichen Wettbewerbsbedingungen
nicht mehr gegeben wäre und auch der
Breitensport und die gesellschaftliche Be-
deutung des Schützenwesens – seit 2015
immaterielles Kulturerbe in Deutschland –
mit den positiven Auswirkungen des Zu-
sammenlebens, der Integration und Inklu-
sion deutlich leiden würde. Überhaupt
wirft der DSB der SEAC-Stellungnahme vor,
sich zu sehr auf die rein wirtschaftliche Per-
spektive zu konzentrieren und den soziolo-
gischen Aspekt völlig zu vernachlässigen.
Als weitere Argumente gegen ein Bleiver-
bot auf Flintenständen führt der DSB die
immens steigenden Kosten für die Betrei-
ber der Schießanlagen an, denn diese sind

(größtenteils) aktuell nicht für die Verwen-
dung von bleifreier Munition zugelassen
und ausgerüstet. Auch der ECHA-Forde-
rung einer einmal jährlichen Rückgewin-
nung von 90 Prozent des Altbleis wider-
spricht der DSB. Dies sei zum einen wirt-
schaftlich nicht tragbar, zum anderen wäre
es viel sinnvoller und praktikabler, eine
entsprechend hohe Bleirückhaltequote
einzuführen. Weiteren Punkten, wie bei-
spielsweise der vorgeschlagenen Über-
gangsfrist von fünf Jahren, widerspricht
der DSB in der ausführlichen Stellungnah-

me (siehe unter www.dsb.de, in englischer
Sprache) deutlich als viel zu kurz und reali-
tätsfern.
DSB-Präsident Hans-Heinrich von Schönfels
fasst die DSB-Forderung in diesem gesam-
ten Verfahren nochmals zusammen: „Wir
fordern, eine dauerhafte, zeitlich unbe-
grenzte Ausnahmeregelung für alle Arten
von bleihaltiger Munition für alle Sport-
schützen auf allen registrierten/lizenzier-
ten Schießsportanlagen, die nach den je-
weiligen nationalen Vorschriften betrie-
ben werden, zu installieren.“
Der DSB wird sich in diesem wichtigen Ver-
fahren weiter für seine Mitglieder einset-
zen und einbringen. Dazu werden auf Bun-
des- und EU-Ebene zahlreiche Gespräche
mit Politikern und Interessensvertretern
geführt, zudem wurde ein gemeinsames
Positionspapier mit deutschen Verbänden
aus den Bereichen Schießsport, Biathlon,
Jagd, Industrie und Handwerk erarbeitet.
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DSB und Verbände
stellen Forderungs-
katalog Blei vor
Auf Initiative des Deutschen Schützenbun-
des (DSB) haben insgesamt 17 Verbände
aus Schießsport, Schützenwesen, Jagd, In-
dustrie, Handel und Handwerk einen ge-
meinsamen Forderungskatalog verfasst,
um die EU-weite Nutzung von bleihaltiger
Munition für das Sportschießen, die Jagd
und das Schützenbrauchtum zu sichern.
Das Schreiben der Verbände ging jüngst an
die politisch Verantwortlichen in Berlin,
Brüssel und an die Ländervertretungen.
Erst vor kurzem hatte der DSB eine Stel-
lungnahme im Bleibeschränkungsverfah-
ren bei der Europäischen Chemikalien-
agentur (ECHA) eingereicht.
Der Forderungskatalog hat das Ziel, gegen
das von der Europäischen Chemikalien-
agentur vorgeschlagene mögliche Verwen-
dungsverbot von bleihaltiger Munition für
den Schieß- und Biathlonsport sowie für
die Jagd vorzugehen und zu argumentie-
ren.
So sei der Schutz der Umwelt ein wichtiges
Ziel, dem sich die Verbände uneinge-
schränkt verpflichtet fühlen. Dennoch gel-
te es, praktikable Lösungen zu finden, die
Umweltschutz, Sport und Brauchtum ver-
einbaren, heißt es in dem Schreiben. „Die
Vorgaben aus dem Waffenrecht, hier ins-

Stellungnahme des Deutschen
Schützenbundes zum EU-Blei-
beschränkungsverfahren 
DSB setzt sich für die Belange der Sportschützen ein
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